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	Ganztägige Konferenz- und Beratungstag vor den Zeugnisterminen
Der Erlass "Ganztägiger Konferenz- und Beratungstag vor den Zeugnisterminen“ (BASS 12-65) findet sich zwar nicht mehr in der BASS, erscheint jedoch auf Nachfragen im Amtsblatt. Dort ist er auch nicht als aufgehoben gekennzeichnet, und er beinhaltet keine Befristung. Daher gilt nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand dieser Erlass auch weiterhin und kann vor Ort am Ende dieses Schuljahres und am Ende des kommenden Halbjahres angewendet werden. Voraussetzung für die Durchführung eines ganztägigen Konferenz- und Beratungstages ist neben einem entsprechenden Beschluss der Schulkonferenz eine Vorabinformation der Elternschaft.
Sabbatjahr
Seit Änderung des Landesbeamtengesetzes ist es auch möglich, das Sabbatjahr, das jetzt übrigens Jahresfreistellung (§ 64 LBG) heißt, auch nur für ein halbes Jahr zu beantragen. Die individuelle Ansparphase von zwei bis sechs Jahren (je nach Modell) reduziert sich damit auch auf die Hälfte der Zeit. Somit wird die nur halbjährige Freistellung auch unter finanziellen Gesichtspunkten eine attraktive Alternative für Kolleginnen und Kollegen, die eine Auszeit nehmen wollen.
Urlaubsgeld 2010 für Beamtinnen und Beamte

Aufgrund des Sonderzahlungsgesetzes ist das Urlaubsgeld vollständig entfallen. Zur persönlichen Rechtswahrung ist ein erneuter Antrag innerhalb eines Jahres erforderlich, in dem man sich gegen den Wegfall des Urlaubsgeldes wendet. Anschließend können entsprechende Anträge bis zu einer abschließenden Entscheidung der Obergerichte zum Ruhen gebracht werden.

Soweit noch nicht geschehen, könnte ein solcher Antrag auf Urlaubsgeld mit folgendem Text an das Landesamt für Besoldung und Versorgung, 40192 Düsseldorf gerichtet werden:

Hiermit beantrage ich die Zahlung eines Urlaubsgeldes für das Jahr 2010 mindestens in der Höhe nach dem im Jahre 2003 geltenden Recht. Im Hinblick auf die eingeleiteten Musterverfahren bitte ich entsprechend der Anweisung des Finanzministeriums NRW das Verfahren bis zur Entscheidung der Obergerichte ruhend zu stellen.
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Grundschule
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Hauptschule
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Berufskolleg


02962/5383


�HYPERLINK "mailto:axel.krueger@gew-hsk.de"�axel.krueger@�gew-hsk.de�

















